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6.3 Waffenrecht

Lernziel: 6.3.6 
Ausnahmen bei 
Waffenerwerbsscheinpflicht 
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Lernziel

6.3.6 Ausnahmen bei Waffenerwerbsscheinpflicht 

- Welche Waffen dürfen ohne 
Waffenerwerbsschein erworben werden

- Prüfung durch die übertragende Person einer 
Waffe

6.3.6.1
Ausnahmen bei 
Waffenerwerbssch
einpflicht

Lernziel:
Wie sind die Ausnahmen bei einer 
Waffenerwerbsscheinpflicht geregelt, erklären 
können. 

Quellen:
WG
WV

6.3 Waffenrecht 



Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen festlegen oder den Geltungsbereich von 
Absatz 1 für ausländische Staatsangehörige ohne Niederlassungsbewilligung in der 
Schweiz einschränken.
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6.3.6 Folgende Waffen sowie ihre wesentlichen 
Bestandteile dürfen ohne Waffenerwerbsschein 
erworben werden:

WG Art. 1032

a. einschüssige und mehrläufige Jagdgewehre sowie 
Nachbildungen von einschüssigen Vorderladern;

b. vom Bundesrat bezeichnete Handrepetiergewehre, die 
im ausserdienstlichen und sportlichen Schiesswesen;

c. c. einschüssige Kaninchentöter;
d. Druckluft- und CO2-Waffen, die eine Mündungsenergie 

von mindestens 7,5 Joule entwickeln oder aufgrund ihres 
Aussehens mit echten Feuerwaffen verwechselt werden 
können;

e. Imitations-, Schreckschuss- und Soft-Air-Waffen, die 
aufgrund ihres Aussehens mit echten Feuerwaffen 
verwechselt werden können.



Ø Dabei gilt der Artikel 9a WG sinngemäss.

Vorsicht:
Ø Die übertragende Person kann sich bei der zuständigen Behörde des Wohnsitz-

kantons der erwerbenden Person danach erkundigen, ob dem Erwerb ein Hinde-
rungsgrund entgegensteht. Voraussetzung ist das schriftliche Einverständnis der 
erwerbenden Person.36
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6.3.6 Prüfung durch die übertragende Person einer 
Waffe

WG Art. 10a35

- Die Person, die eine Waffe oder einen 
wesentlichen Waffenbestandteil ohne Waf-
fenerwerbsschein (Art. 10) überträgt, muss 
Identität und Alter des Erwerbers oder der 
Erwerberin anhand eines amtlichen Ausweises 
überprüfen.

- Die Waffe oder der wesentliche 
Waffenbestandteil darf nur übertragen werden, 
wenn die übertragende Person nach den 
Umständen annehmen darf, dass dem Erwerb 
kein Hinderungsgrund nach Artikel 8 Absatz 2 
WG entgegensteht.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1998/2535_2535_2535/de

